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§ 51 GWG Nachweis des Abschlusses
einer Haftpflichtversicherung

 GWG - Gaswirtschaftsgesetz 2011

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.07.2024

1. (1)Genehmigungswerber gemäß § 43 haben ihrem Antrag eine schriftliche Erklärung eines

Versicherungsunternehmens anzuschließen, in dem der Abschluss einer Haftpflichtversicherung gemäß § 44

Abs. 1 Z 2 bestätigt wird und in dem sich das Versicherungsunternehmen verpflichtet, jeden Umstand, der das

Nichtbestehen oder die Beendigung der vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung zur Folge hat, der

Genehmigungsbehörde anzuzeigen.

2. (2)Bei Einlangen einer Anzeige über einen Umstand, der das Nichtbestehen oder die Beendigung der

vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung zur Folge hat, hat die Behörde, sofern der Netzbetreiber nicht

innerhalb einer von der Behörde festzusetzenden Frist den Bestand einer entsprechenden

Haftpflichtversicherung nachweist, die Genehmigung gemäß § 53 zu entziehen.
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